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Verfärbung von Pflasterdecken 
Weitergehende Ursachen 

Karl-Uwe Voß I Die ersten beiden Teile dieser Artikelserie beschäftigten sich mit Verfärbungen von  Pflaster -

decken, die auf die Verwendung von Fugenmaterialien oder die Bildung von Ausblühungen zurückzuführen sind. 

Im Folgenden werden nun ergänzend die Verfärbungen behandelt, die andere Ursachen haben.

Die sachverständige Beurteilung die-
ser Verfärbungstypen ist häufig
sehr schwierig. Das ist unter ande-
rem darauf zurück zu führen, dass

eine Vielzahl unterschiedlicher Ursachen ver-
antwortlich für die Entstehung dieser Verfär-
bungen sein kann. Dazu kommt, dass die Ab-
grenzung zu den anderen Verfärbungstypen
(Fugenmaterial und Ausblühungen) nicht ein-
fach und die Nachweisführung (mikroskopi-
sche Untersuchungen, Röntgenbeugungsana-
lyse oder IR-Spektroskopie) kostspielig ist.
Bei der Bewertung der technischen Mangel-
haftigkeit von verfärbten Pflasterdecken hat
der Sachverständige üblicherweise die nach-
folgenden Fragen zu beantworten:
1. Gehen die Verfärbungen „über das übliche

Maß hinaus“?

2. Wer ist verantwortlich für die Verfärbun-
gen?

3. Wie sind die Verfärbungen zu beseitigen?
4. Wie hoch sind die Mangelbeseitigungs kos-

ten? 
Zur Beantwortung dieser Fragen muss der
Sachverständige sowohl Kenntnisse über die
produktionstechnisch zu erwartenden Farb-
schwankungen der Produkte haben, als auch
in der Lage sein, die unterschiedlichen
 Verfärbungsursachen zu differenzieren. Aus
diesem Grund werden im Folgenden zuerst
mögliche Ursachen für Farbschwankungen
beziehungsweise von Verfärbungen an Pfla-
sterbelägen dargestellt. Darüber hinaus wer-
den die wichtigsten Einflüsse der Verlegung
sowie der Nutzung vorgestellt.

1. Produktionsbedingte 
Farbschwankungen
Die durch die Belagsproduktion verursachten
Farbschwankungen sind zu untergliedern in
unvermeidbare und damit erwartungsgemä-
ße Farbschwankungen sowie in Farbschwan-
kungen, die bei sachgerechter Produktion
vermeidbar gewesen wären und somit in der
Regel als Mangel zu bewerten sind.

1.1 Erwartungsgemäße 
Farbschwankungen

Die Herstellung von Pflasterbelägen mit ab-
solut gleicher Farbe ist produktionstechnisch,
zumindest über längere Produktionszeiträu-
me betrachtet, nicht möglich. Diese Farb-
schwankungen resultieren aus Schwankun-
gen in der Farbe und Zusammensetzung der
Ausgangsstoffe sowie aus Schwankungen bei
den Produktionsbedingungen. Nachfolgend
sind einige mögliche Ursachen für produkti-
onsbedingte Farbschwankungen aufgelistet:
– Schwankungen in der Farbe und Zusam-
mensetzung der zur Herstellung des Vor-
satzbetons eingesetzten Ausgangsstoffe
(Zement, Zusatzstoffe, Zusatzmittel und
 Gesteinskörnung);

– Schwankungen in der Dosiermenge der
eingesetzten Ausgangsstoffe und hier im
Besonderen der Pigmente;

– Schwankungen im Wassergehalt zwischen
den Betonmischungen;

– Unterschiede in den Erhärtungsbedingun-
gen der Produkte (Temperatur und Luft-
feuchte im Rahmen der Produktion und der
Produktlagerung);

– Vorhandensein von Ausblühungen.
Bild 1 zeigt exemplarisch Farbschwankun-
gen, die allein aufgrund von (in diesem Fall

1. Farbschwankungen aufgrund unterschiedlicher
Zementleimgehalte der Vorsatzbetone. Fotos: Voss
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geplant) veränderten Zementleimgehalten
bei der Steinproduktion entstanden sind.
Wie Bild 1 zeigt, führen bereits geringe
 Unterschiede in der Menge der  Wasser zu -
gabe oder dem Zementleimgehalt zu erhebli-
chen Unterschieden in der Produktfarbe. Bei
den Farbschwankungen aus Bild 1 ist zu
 berücksichtigen, dass die Steinproduktion im
vorliegenden Beispiel am gleichen Tag, im
gleichen Werk und unter ansonsten gleichen
Produktionsbedingungen (Ausgangsstoffe,
Temperatur und Luftfeuchtigkeit) erfolgte.
Bei oberflächenbearbeiteten Produkten
 (gestrahlte oder geschliffene Produkte) kom-
men darüber hinaus noch Einflüsse durch
Schwankungen beim Strahlbild (Unterschiede
in der Abtragstiefe) hinzu, die ebenfalls deut-
liche Farbunterschiede (siehe roter Pfeil) nach
sich ziehen können. Dies gilt besonders für
Pflasterbeläge, bei denen planmäßig nur sehr
geringe Strahltiefen vorgesehen sind (Bild 2). 
Unter Berücksichtigung der Vielzahl von Ein-
flussfaktoren stellt sich die entscheidende
Frage, welche Farbabweichungen als hin-
nehmbar zu bewerten sind und welche über
das übliche Maß hinausgehen? Das nachfol-
gende Beispiel zeigt eine Streitigkeit, bei
 welcher der Farbunterschied zwischen unter-
schiedlichen Lieferchargen seitens des
 Bauherrn reklamiert wurde (siehe Bild 3). 
Anmerkung: Warum wurden Pflastersteine
mit derartigen Farbunterschieden überhaupt
verlegt? Hätten diese Steine nicht vor der
Verlegung zurückgewiesen werden müssen?
Gehen die in Bild 3 dargestellten Farbunter-
schiede über das übliche Maß hinaus? Ist ein
derartiger Farbunterschied aus technischer
Sicht völlig vermeidbar?
Die Farbunterschiede waren am oben ge-
nannten Objekt zweifellos als groß zu bewer-
ten und gingen auch über das übliche, erwar-
tungsgemäß Maß hinaus. Lässt sich daraus
ableiten, dass die Farbunterschiede aus tech-

nischer Sicht un vermeidbar waren? Bei
der Beantwortung dieser Fragen ist zu be-
rücksichtigen, dass es sich bei den bestellten
Betonpflastersteinen um Standardsteine aus
dem günstigsten Preissegment (Industrie-
pflaster) handelt. Diese Pflastersteine wiesen
keine besonderen optischen Merkmale (Ober-
flächenbearbeitung, Oberflächenvergütung,
o. ä.) auf. Daneben war festzustellen, dass die
Pflasterdecke einen schlechten Reinigungszu-
stand aufwies (Bild 4), was als Hinweis da-
rauf zu werten war, dass der Nutzer der
Pflasterdecke keine hohe optische Bedeutung
beimaß. 

Aus sachverständiger Sicht erscheint eine
Minderung aufgrund der signifikanten Farb-
unterschiede zwischen den Pflastersteinen
angemessen. Der Bauherr der Pflasterdecke
betonte allerdings die hohe optische Bedeu-
tung der Fläche und verlangte den vollständi-
gen Rückbau der gesamten Pflasterdecke.
Diese Forderung erscheint aus sachverständi-
ger Sicht jedoch aus den oben genannten
Gründen unverhältnismäßig.
Wenden wir uns nun der Frage zu, wie der
Bauherr das Bausoll (eine Pflasterdecke mit

einem gewünschten Erscheinungsbild) sach-
gerecht festlegen kann. Wie ausgeführt wur-
de, ist die Herstellung einer Pflasterdecke mit
Pflasterbelägen mit einer völligen Farbgleich-
heit unter normalen Rahmenbedingungen
technisch nicht zielsicher umsetzbar. Die ein-
schlägigen Technischen Regelwerke empfeh-
len aus diesem Grunde die Festlegung von
Mustern zur Beschreibung des Sollzustandes
des optischen Erscheinungsbildes. Allerdings
beinhaltet auch die Farbfestlegung über Mus-
ter einige Fallstricke.

1.2 Muster

Nach DIN EN 1338 ist die Farbe von Pflaster-
steinen nur dann zu beanstanden, wenn we-
sentliche Unterschiede in der Farbe (was sind
wesentliche Unterschiede?) gegenüber den
vom Hersteller bereitgestellten und vom
 Käufer genehmigten Mustern vorhanden
sind. Diese Formulierung vermittelt den Ein-
druck, dass Muster als Farb- und Struktur-
muster zu werten sind. Muster sind geeignet,
um dem Kunden mögliche Gestaltungsvari-
anten und allgemeine Farbeindrücke der
Pflasterbeläge aufzuzeigen. Anhand von
Musterflächen kann weiterhin das Erschei-
nungsbild der Pflasterbeläge in einer Pflas-
terdecke dargestellt werden. Weder Muster
noch Musterflächen sind aber geeignet, um
als Farb- oder Strukturmuster verwendet zu
werden. Sollen Musterständer oder Muster-
flächen als Farbmuster dienen, welche die
mögliche Schwankungsbreite der auftreten-
den Produktfarben darstellen, dann müssen
diese unter Verwendung von Pflasterbelägen
aus unterschiedlichen Produktionschargen
und Produktionszeiträumen hergestellt wer-
den. Das resultierende Erscheinungsbild der
Musterfläche würde dann zwar die mögliche
Schwankungsbreite der Belagsfarben darstel-
len, allerdings würde die Optik der Muster-
fläche gerade aufgrund der vorliegenden
Farbschwankungen erheblich von der zu er-
wartenden Optik einer Pflasterdecke im Ob-
jekt abweichen. Die Farbgebung der Pflaster-
decke im Objekt wäre vermutlich deutlich
einheitlicher, so dass sich der Belagsprodu-
zent dann vorwerfen lassen müsste, dass die
Musterfläche (aufgrund der variierenden Far-
ben) ein viel lebendigeres Erscheinungsbild
aufwiese.
Wie diese Ausführungen zeigen, kann es kei-
ne aussagekräftige Musterfläche geben, die

2. Farbschwankungen aufgrund von Unterschie-
den in der Abtragstiefe beim Strahlen.

3. Farbunterschied zwischen unterschiedlichen
Lieferchargen der Betonpflastersteine.

4. Verschmutzung einer Pflasterdecke durch
anstehenden Boden.
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gleichzeitig die Schwankungsbreite der Optik
(Farb- und Strukturmuster) und das Erschei-
nungsbild der resultierenden Pflasterdecke
sachgerecht darstellt.
Kommen wir zu der Frage zurück, wie das
optische Erscheinungsbild einer geplanten
Pflasterdecke im Vorfeld sachgerecht festge-
legt werden kann. Die beste Variante besteht
darin, mehrere bereits verlegte Referenzflä-
chen als Farb- und Strukturmuster festzule-
gen. Die Schwankungsbreite des optischen Er-
scheinungsbildes dieser Pflasterdecken wür-
de dann als Bausoll definiert. Hier stellt sich
allerdings die Frage, ob der Aufwand ange-
messen ist, mehrere Pflasterdecken anzu-
schauen, um das Vertragssoll einer neu ge-
planten Pflasterdecke festzulegen? Wie sähe
der Ablauf bei neu entwickelten Pflasterbelä-
gen aus, für die noch keine ausreichende An-
zahl an Referenzflächen vorliegt? Letztendlich
ist festzustellen, dass diese Fragen nicht allge-

meingültig zu beantworten sind. Es wird wohl
immer einen Spielraum geben, der durch
Sachverständige zu untersuchen und durch
die Gerichte zu entscheiden ist. In jedem Fall
lohnt sich der Aufwand, das Bausoll vor der
Ausführung der Pflasterdecke möglich genau
zu beschreiben. Nur so kann die Gefahr für
spätere Streitigkeiten reduziert werden.
Mittlerweile wird bei einigen Rechtsstreitig-
keiten nicht nur auf den Vergleich der Pro-
duktfarbe mit der Farbe von Pflasterbelägen
in Musterflächen abgehoben. Vielmehr wird
der Sachverständige in diesen Fällen nicht
selten befragt, ob das optische Erscheinungs-
bild der eingebrachten Pflasterbeläge den Bil-
dern aus dem Produktkatalog des Herstellers
entspricht. Als Beispiel hierfür sei nachfol-
gend ein Rechtsstreit dargestellt, bei dem die
Klägerin hochwertige Pflasterplatten Anga-
ben gemäß allein auf Basis des Produktkata-
logs erworben hat. Diese Pflasterplatten wur-

den verlegt, woraufhin die Klägerin Farb-
und Strukturunterschiede zwischen den ver-
legten Platten und der Optik der Platten im
Produktkatalog reklamierte. Ist es tatsächlich
sachgerecht im Rahmen von juristischen
Streitigkeiten auf Fotos aus einem Produktka-
talog Bezug zu nehmen? Wäre es ebenfalls
denkbar, dass ein Bild aus einem Produktka-
talog neben ein Auto gehalten wird, um die
Frage zu beantworten, ob die Farben vollstän-
dig übereinstimmen?

1.3 Durch die Produktlieferung  bzw. 
-lagerung verursachte Farbunterschiede

Auch die Abläufe der Baustellenbelieferung
stellen nicht selten die Ursache für Streitigkei-
ten dar, die auf das optische Erscheinungsbild
der Produkte zurück zu führen sind.
Beachtet der Unternehmer nicht, dass er aus-
reichend große Mengen einer Produktion-
scharge für die Bearbeitung eines Auftrages
bestellt, dann müssen die Pflasterbeläge nach-
bestellt werden. Bei einer Nachlieferung ist es
aber sehr unwahrscheinlich, dass noch Pfla-
sterbeläge derselben Produktionscharge vor-
handen sind, weshalb größere Farbschwan-
kungen zwischen den Produkten der ersten
und zweiten Lieferung auftreten können. Noch
größer sind die zu erwartenden Farbunter-
schiede, wenn der Unternehmer die Ware
über einen Zwischenhändler bestellt, der gege-
benenfalls Pflasterbeläge aus unterschiedli-
chen Lieferwerken desselben Herstellers be-
zieht. Gerade in diesem Fall sind Farbunter-
schiede nicht nur nicht zu vermeiden, sondern
sogar vorprogrammiert. Das in Bild 5 darge-
stellte Beispiel zeigt einen solchen Fall, bei
dem der Endkunde unterschiedliche Farbtöne
an den verbauten Pflastersteinen reklamierte
(siehe roter Pfeil). 
Bereits beim Schneiden der unterschiedlich
gefärbten Pflastersteine zeigte sich, dass es
sich bei diesen Pflasterbelägen um unter-
schiedlich zusammengesetzte Pflastersteine
handelte. Unabhängig von der Schuldfrage
(die Farbunterschiede lagen bereits zum Lie-
ferzeitpunkt vor) waren die vorgefundenen
Farbunterschiede im vorliegenden Fall auf-
grund der Lieferung der Pflasterbeläge aus
unterschiedlichen Lieferwerken erwartungsge-
mäß.
Verfärbungen können aber auch durch den
Transport bedingt sein, der zu Ablagerungen
auf beziehungsweise in den Belagsoberflä-

6. Oberflächenveränderungen durch den
 Produkttransport.

5. Farbschwankungen aufgrund der Lieferung aus
unterschiedlichen Lieferwerken.
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chen führen kann. Ursächlich sind diese da-
rauf zurück zu führen, dass die übereinander
liegenden Produktreihen im Rahmen des
Transportes gegebenenfalls gegeneinander
verschoben werden, wobei Kratzspuren des
Kernbetons auf dem Vorsatzbeton der darun-
ter befindlichen Steinreihe entstehen (s.
Bild 6). Derartige Produkte sind seitens des
Ausführenden zurück zu weisen und dürfen
nicht verlegt werden (siehe Abschnitt 7.2 4
aus [L 1]).

1.4 Verblassen der Pigmente

Treten Aufhellungen an Pflasterbelägen auf,
dann wird nicht selten vermutet, dass Pig-
mente zur Herstellung der Pflasterbeläge ein-
gesetzt wurden, die keine ausreichende UV-
Beständigkeit aufwiesen und deshalb ver-
blassten. Bild 7 zeigt einen dieser Fälle, bei
dem die Frage an den Sachverständigen ge-
stellt wurde, ob bei der Herstellung der Pfla-
sterbeläge ein nicht licht- und wetterfestes
Pigment zum Einsatz kam. 
Diesbezüglich bleibt festzuhalten, dass Eisen-
oxidpigmente chemisch ausgesprochen stabil
sind und somit nach menschlichem Ermes-
sen nicht verblassen. Auch die heute einge-
setzten Kohlenstoffpigmente weisen im Re-
gelfall eine hohe UV-Beständigkeit auf, aller-
dings ist ein Verblassen einiger Kohlenstoff-
pigmente (Rußpigmente) aufgrund des Aus-
trags von sehr feinen Pigmentkörnern nicht
völlig auszuschließen.
Zum Nachweis der UV-Beständigkeit der ein-
gesetzten Pigmente können noch nicht aufge-
hellte Pflasterbeläge einem UV-Belastungs-
test unterzogen werden, bei dem sie über ei-
nen längeren Zeitraum einer UV-Belastung
ausgesetzt werden. Bei Verwendung UV-be-
ständiger Pigmente tritt hierbei keine signifi-
kante Aufhellung der Produkte ein. So wurde
im Rahmen der Untersuchung der im linken
Teil von Bild 7 dargestellten Pflastersteine
festgestellt, dass die Aufhellung der Produkte
auf die Bildung von Ausblühungen und die
Ablagerung von Feinanteilen der Fugenmate-
rialien in den Steinoberflächen und damit
nicht auf die Verblassung der Pigmente zu-
rück zu führen war.

1.5 Verfärbung durch 
mobilisierbares Eisen

Ein anderes Problem stellen braune Verfär-
bungen dar, die entweder durch die Verle-

gung, Nutzung oder durch die Verwendung
zersetzlicher Ausgangsstoffe zur Herstellung
der Pflasterbeläge verursacht werden können.
Bild 8 zeigt eine Verfärbung, die durch in der
Belagsoberfläche befindliche, eisenhaltige Ge-
steinskörner verursacht wurde (Bild 8). 
Alternativ können braune Verfärbungen
auch durch mobilisierbare Eisenanteile verur-
sacht werden, die aus dem Vorsatz- oder

 sogar dem Kernbeton der Pflasterbeläge zur
Produktoberfläche transportiert werden
(Bild 9). 
Da auf mobilisierbare Eisenanteile zurück zu
führende, braune Verfärbungen über Trans-
portprozesse zur Produktoberfläche gelan-
gen, stehen diese im Normalfall mit einer er-
höhten Ausblühneigung der Pflasterbeläge
und mit der Bildung von carbonathaltigen Se-

8. Braune Verfärbung durch zersetzliche, eisen-
haltige Gesteinskörner in der Produktoberfläche.

Objektiv Z20:X100
1000 µm

9. Mobilisierbare Eisenanteile aus zersetzlichen
Gesteinskörnern des Kernbetons.

10. Carbonathaltige Sekundärmineralien in den
Betonporen.

7. Betonpflastersteine mit einer massiven 
Aufhellung (im li.).
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kundärmineralien in den Betonporen in Ver-
bindung. Anmerkung: Die Ausblühneigung
von Pflasterbelägen kann durch die Kombi-
nation mehrerer Prüfungen (Saug- und Ab-
trocknungsverhalten, Wasseraufnahme und
Porenradienverteilung des Vorsatzbetons) be-
wertet werden [L 1]. 

1.6 Mobilisierung von Anteilen der
 Massenhydrophobierung

Mit zunehmender Tendenz zur Verwendung
vergüteter Produkte steigt auch die Gefahr
für Verfärbungen, die ursächlich auf die ver-
wendeten Vergütungsmaterialien zurückzu-
führen sind (siehe Abschnitt 5 aus [L 1]).

Bild 11 zeigt ein derartiges Beispiel, bei dem
eine deutliche Aufhellung von Pflasterbeläge
aufgetreten ist. 
Die in Bild 11 dargestellten Verfärbungen
wurden durch Bestandteile der Massenhydro-
phobierung verursacht, die sich in der Belags-
oberfläche abgelagert und hier zu den hellen
Verfärbungen geführt haben (s. Bild 12). 
Auch diese Verfärbung steht mit einem
Transportprozess und damit mit der Bildung
von „Calciumcarbonatausblühungen“ in Ver-
bindung, weshalb Sekundärmineralien (Port-
landit oder Calcit) in den Poren des Betons
vorgefunden wurden.

2. Durch die Verlegung verursachte
optische Beeinträchtigungen

2.1 Gemischte Verlegung aus 
mehreren Paketen

Wie in Abschnitt 1.1 erläutert wurde, lassen
sich gewisse Farbschwankungen bei der Her-
stellung von Pflasterbelägen nicht vollständig
vermeiden. Dies ist der Grund dafür, dass Pfla-
sterbeläge zur Reduzierung der Auffälligkeit
von Farb- und Strukturunterschieden gleich-
zeitig aus mehreren Paketen zu verlegen sind.
Bild 13 zeigt eine Reklamation, bei der die
verlegten Pflasterbeläge deutliche Farbunter-
schiede aufwiesen und der Unternehmer die
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13. Palettenweise Verlegung von 
Betonpflastersteinen.

11. Pflasterbelag mit einer deutlichen Aufhellung
durch Ablagerung von Bestandteilen einer Mas-
senhydrophobierung.

12. Ablagerung von Bestandteilen der  Massen -
hydrophobierung in der Belagsoberfläche.
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Pflasterbeläge nicht gemischt aus mehreren
Paketen verlegte. Beides hat zur hohen opti-
schen Auffälligkeit der Farbschwankungen in
der Pflasterdecke beigetragen. 
Wären die Pflasterbeläge aus mehreren
 Paketen gemischt verlegt worden, wären die
Farbunterschiede nicht so deutlich in Erschei-
nung getreten. Demnach trägt der Verleger
zumindest eine Mitverantwortung für die
aufgetretene optische Beeinträchtigung der
Pflasterdecke. Auch stellt sich wieder einmal
die Frage, warum der Unternehmer diese
Pflasterbeläge überhaupt eingebracht hat, wo
er doch schon beim Verlegen hätte erkennen
müssen, dass die Pflasterbeläge deutliche
Farbunterschiede aufweisen. Da bei der ma-
schinellen Verlegung eine Mischung der
 Pflasterbeläge aus mehreren Paketen nicht
möglich ist, bedeutet das auch, dass die ma-

schinelle Verlegung eine Bauweise darstellt,
bei der aus Kosten- und/oder Zeitgründen
ein höheres Risiko für die Entstehung von
Farbunterschieden eingegangen wird. Aus
diesem Grunde sollte der Unternehmer zu-
mindest bei der Herstellung von Pflasterde-
cken mit einem hohen optischen Anspruch
darauf hinweisen, dass bei der maschinellen
Verlegung stärkere optische Beeinträchtigun-
gen resultieren können.

2.2 Im Rahmen der Verlegung 
einwirkende Verschmutzungen

Auch Verschmutzungen, die im Rahmen der
Herstellung der Pflasterdecke aufgebracht
werden, können zu Streitigkeiten führen. Die
resultierenden Verfärbungen können sehr
vielgestaltig sein und aus Mörtelresten,
Schneidschlämmen, Farben oder anstehen-

dem Erdreich bestehen. Die von außen einge-
tragenen Mörtelreste und Schneidschlämmen
zeichnen sich üblicherweise durch eine gro-
ße Anzahl kleiner Verfärbungspunkte aus
(Bild 14). Diese sitzen auf der Belagsoberflä-
che auf und verfestigen hier. 
Auch normaler Baustellenschmutz stellt nicht
selten die Ursache von Verfärbungen dar
(Bild 15), die zu Reklamationen führen. 
Während Baustellenschmutz zum Abnahme-
zeitpunkt häufig noch leicht zuzuordnen ist,
stellt er für einen Sachverständigen, der übli-
cherweise erst ein oder zwei Jahre nach der
Fertigstellung auf der Baustelle erscheint, ein
erhebliches Problem dar. Nach dieser Zeit ist
eine einfache Zuordnung der Verfärbungen
zum Baustellenschmutz im Regelfall nicht
mehr gegeben und die Suche nach der Ver-
färbungsursache aufwendig und kompliziert.
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Verfärbung von Pflasterdecken 

15. Einwirkung von Baustellenschmutz.

14. Von außen eingetragene Schneidschlämmen.
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3. Durch die Nutzung verursachte
optische Beeinträchtigungen
3.1 Verschmutzungen

Auch im Rahmen der Nutzung aufgebrachte
Verschmutzungen stellen nicht selten den
Ausgangspunkt für Streitigkeiten dar. Die
nachfolgenden Beispiele zeigen Verfärbungen
von Pflasterdecken, die durch den Eintrag von

Verschmutzungen durch seitlich anstehenden
Boden im Rahmen der Nutzung entstanden
sind (Bild 16). Wie die Pflastersteine aus dem
linken Bild 16 zeigen, können diese Verfär-
bungen (rote Pfeile) ein ähnliches Erschei-
nungsbild wie Ausblühungen aufweisen, was
nicht selten zu fehlerhaften Beurteilungen
durch die Sachverständigen führt. Darüber hi-
naus sind nutzungsbedingte Verschmutzun-
gen auch bei der Beurteilung der optischen
Bedeutung von reklamierten Pflasterdecken
zu berücksichtigen. Der nachfolgend beschrie-
bene Streitfall zeigt ein Beispiel, bei dem Farb-
schwankungen von Pflasterbelägen reklamiert
wurden. Im Rahmen des Ortstermins zeigte
sich, dass die Pflasterdecke unter Verwendung

von Pflasterbelägen des günstigsten Preisseg-
mentes (Industriepflaster) hergestellt wurde
und zum Teil massive Verschmutzungen auf-
wies (Bild 17). Hat der Eigentümer dieser
Pflasterdecke tatsächlich einen hohen An-
spruch an die Optik der Pflasterdecke? Weiter-
hin stellt sich die Frage, wie stark das optische
Erscheinungsbild dieser Pflasterdecke durch
Ausblühungen oder Verfärbungen beeinflusst
wurde?

3.2 Braunverfärbungen

Auch braune Verfärbungen können auf die
Nutzung von Pflasterdecken zurück zu führen
sein. Im nachfolgenden Beispiel hat die Ver-
wendung eines Moosentferners (hierbei han-

17. Beeinflussung des optischen Erscheinungsbil-
des durch die Verschmutzung einer Pflasterdecke.
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16. Flächige Verfärbungen durch die Ver-
schmutzung einer Pflasterdecke.
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delte es sich um ein eisensulfathaltiges Mate-
rial) zu deutlichen Braunverfärbungen geführt
(Bild 18). 

4. Zusammenfassung

Neben Ausblühungen können auch die ver-
wendeten Fugenmaterialien sowie eine Viel-
zahl weiterer Einwirkungen verantwortlich für
die Entstehung von Farbabweichungen an
Pflasterbelägen sein. Die Identifizierung der
konkreten Verfärbungsursache ist häufig
schwierig und lässt sich mittels einer einfa-
chen augenscheinlichen Beurteilung normaler-
weise nicht bewerkstelligen. Dafür ist norma-
lerweise der Einsatz aufwendiger Analysever-

fahren erforderlich. Treten Verfärbungen an
Pflasterdecken auf, spielt aber gerade der kon-
krete Nachweis der Verfärbungsursache eine
entscheidende Rolle. Nur, wenn die Verfär-
bungsursache bekannt ist, können die Verant-
wortlichkeiten und die Mangelbeseitigungs-
maßnahmen und -kosten sachgerecht abge-
schätzt werden.
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18. Durch die Verwendung eines Moosentferners
verursachte braune Verfärbung einer Pflasterde-
cke.
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